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Eingabe des Bundes schweizerischer Frauenvereine.

A n d i e hohe Bundesversammlung,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Hochgeehrte Herren!

Der Bund schweizerischer Frauenvereine hat in seiner

ausserordentlichen .Delegiertenversammlung vom 22.

Januar 1919 einstimmig folgende Resolution angenommen:

„Der Bund schweizerischer Frauenvereine,
einverstanden mit den am 4./5. Dezember 1918 in der
Bundesversammlung ausgesprochenen Grundsätzen der Motionen
des Herrn Scherrer-Füllemann, betreffend die Totalrevision

der Bundesverfassung, und der Herren Greulich und
Göttisheim betreffend die politischen Rechte der Frauen,
unterstützt diese Motionen im Prinzip und erteilt seinem

Vorstand Vollmacht und Auftrag, die weiteren zu ihrer
Ausführung nötigen Schritte zu tun."

Was diesem einhellig gefassten Beschluss seine
besondere Bedeutung verleiht, besteht darin, dass unser
Bund, der an die hundert Vereine mit 25—30 000 Mitglie
dern zählt, nicht eine Vereinigung vorwiegend
frauenrechtlicher Art ist, sondern dass die ihm angehörenden
Vereine die verschiedensten Gebiete der Volkswohlfahrt,
der Gemeinnützigkeit, der Berufsinteressen, der
Gegenseitigkeit usw. vertreten. Von seiner Gründung, vor
zirka zwanzig Jahren, an hat der Bund schweizerischer

Frauenvereine, der die allgemeinen Interessen der

Frauen in erster Linie verfolgt, die Besserstellung der
Frauen in Familie und Gesellschaft im Auge gehabt. Zu
diesem Zwecke hat er eingehende Studien der verschiedenen

Ihnen vorgelegten Gesetzgebungen gemacht und
den betreffenden Behörden mehrmals Postulate
eingereicht, die Berücksichtigung gefunden haben, sei es bei
der Vereinheitlichung des Zivilrechts, den Entwürfen des

schweizerischen Strafrechts, dem Kranken- und Unfall-
versicherungisgesetz oder der Revision des Fabrikgesetzes.

Bisher hatte der Bund schweizerischer Frauenvereine
zum Frauenstimmrecht noch nicht Stellung genommen
und sich damit begnügt, die Frage zu studieren und in
den Reihen der Frauen selber darüber Erhebungen zu
veranstalten.

Aber angesichts der bedeutenden schon vollzogenen,
teils bevorstehenden Veränderungen in den grossen
Ländern, die uns umgeben, haben die Schweizerfrauen
erkannt, dass auch für sie die Stunde gekommen ist, ihren
Anteil an Pflichten und Verantwortlichkeiten der Gegenwart

auf sich zu nehmen und, dem Schicksal ihres Vaterlandes

näher tretend, diesem zu dienen.

Der Freiheitssamen, der im Herzen der Schweiz
beim Schwur auf dem Rütli niedergelegt worden ist und
Ausdruck fand im Pakt vom Jahre 1291, enthält
keimgleich in seiner herben Kraft alle grossen Prinzipien
eines Völkerbundes und kann nicht anders denn Frucht
tragen. Indem unsere zeitlich sich folgenden Verfassungen

den Rechten des Volkes eine stets breitere Basis ver
liehen, müssen sie folgerichtig eine Reform zeitigen, die
der Hälfte • des Schweizervolkes — den Schweizerfrauen

— das Stimm- und Wahlrecht verleiht.
Wir Schweizerfrauen aber, sehr geehrte Herren,

wünschen unsere neuen Rechte der Billigkeit und dem. Rechtssinn

der Vertreter unseres Volkes- zu verdanken, viel lie-
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